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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Umwelt und 
Sauberkeit -

Tagesordnung 2 Punkt 1 der öffentlichen Sitzung am 30.11.2004  

Vorlage Nr. 04-F-03-0078

Geplante Geflügelfarm in Igstadt
- Antrag der Stadtverordnetenfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 07.09.2004 
-
Der Ausschuss möge beschließen:
Der Magistrat wird gebeten zu berichten
Ob und gegebenenfalls wie die Frage, ob es sich angesichts der geplanten Größe des 
Bauvorhabens ‚Geflügelfarm‘ in Igstadt um einen bäuerlichen Betrieb oder einen 
Gewerbebetrieb handelt, beantwortet werden konnte.
Ob alternative Standorte geprüft wurden und zu welchen Ergebnissen diese Prüfungen 
geführt haben.
Ob das Problem der Schaffung eines verkehrlichen Gefahrenschwerpunktes durch das 
Bauvorhaben gesehen wird und wie Abhilfe geschaffen werden soll.

Beschluss Nr. 0172

 
Von dem Bericht des Dezernates IV vom 05.11.2004 wird Kenntnis genommen.  
(Mag 23.11.2004 BP 0993)  

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,         .12.2004
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Dr. Reinhardt
Vorsitzende

Die Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,          .12.2004

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin
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Der Magistrat Wiesbaden,          .12.2004
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Dezernat IV
mit der Bitte um Kenntnisnahme Diehl

Oberbürgermeister
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